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Parlamentarischer Vorstoss 
Antwort des Regierungsrates 

Vorstoss-Nr.: 196-2021 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2021.RRGR.296 
  
Eingereicht am: 09.09.2021 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Remund (Mittelhäusern, Grüne) (Sprecher/in) 

 
 

 Bossard-Jenni (Oberburg, EVP) 
Rüegsegger (Riggisberg, SVP) 
Riem (Iffwil, Die Mitte) 
von Arx (Schliern b. Köniz, glp) 
Dütschler (Hünibach, FDP) 
 
 

Weitere Unterschriften: 0 
  
Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:     
  
RRB-Nr.: 39/2022 vom 19. Januar 2022 
Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat: Annahme und gleichzeitige Abschreibung 

Berücksichtigung der Wasserknappheit bei den Konzessionen für das Kraftwerk Trift und bei der 
Staumauererhöhung des Grimselsees 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Wasserknappheitsrisiken im Unterlauf der Aare sind bei der Ergänzung des Richtplans für die Was-
serkraftwerke Trift und Grimselsee zu berücksichtigen. 

2. Wasserknappheitsrisiken im Unterlauf der Aare sind bei der Konzession für das Wasserkraftwerk 
Trift vertieft zu analysieren und in Erwägung zu ziehen. Falls die Analyse zeigt, dass das Kraftwerk 
Trift zur Linderung der Risiken im Unterlauf dienen kann, soll die Konzession für das Wasserkraft-
werk Trift mit Bedingungen bei Wasserknappheit ergänzt werden. 

Begründung: 

Bislang sehen die Konzessionen für die Speicherseen der Kraftwerke Oberhasli (KWO) keine Mehr-
zwecknutzung vor – sie sind nur auf die Stromproduktion ausgelegt. Eine Ergänzung zu Mehrzweckspei-
chern ist international Standard und angesichts des Klimawandels notwendig. Mehrzwecknutzung be-
deutet, dass diese auch für Hochwasserschutz und im Falle von Wasserknappheit genutzt werden kön-
nen. 

Durch die Verzögerung der beiden Projekte an der Trift und am Grimselsee auf Grund des Bundesge-
richtsentscheids besteht nun die Chance, dieses Defizit zu beheben. Der Regierungsrat wird beauftragt, 
insbesondere die Wasserknappheit im unteren Flussabschnitt und besonders im Seeland bei den Ver-
fahren vertieft abzuklären und allenfalls zu berücksichtigen. 

M 
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Das Bewusstsein für zukünftige Wasserknappheit ist in der Schweiz – dem Wasserschloss Europas – 
gering. Mit dem Abschmelzen des grössten Teils der Gletscher – was selbst bei Einhaltung des Pariser 
Klimaabkommens der Fall sein wird – wird sich das Trockenheitsrisiko besonders auch im Seeland erhö-
hen. 

Ohne zusätzliche Massnahmen und Speicher wird es nicht mehr zu jeder Zeit möglich sein, Wasser aus 
Oberflächengewässern jederzeit zu entnehmen. Auch die grossen natürlichen Seen (Brienzer-, Thuner- 
und Bielersee) werden bei Trockenheitsphasen nicht genügend Wasser liefern können – ist doch deren 
regulierbarer Teil relativ klein. 

Neue Studien aus dem Jahr 2021 des BAFU und der WSL1 zeigen, dass die Mehrzwecknutzung der 
Speicherseen der KWO eine vielversprechende Lösung zur Minderung der Sommerwasserknappheit – 
insbesondere im Seeland – darstellen. 

Die Erkenntnis, dass das geplante Trift-Kraftwerk, das aus ökologischen und energiepolitischen Gründen 
wichtig ist und das die Motionäre klar befürworten, Wasserknappheit im Seeland lindern kann, ist neu. 
Erst die Studien im Rahmen des Forschungsprogramms Hydro-CH20182 erlauben es, sowohl die Menge 
des benötigten Wassers als auch das Potenzial korrekt zu schätzen. Bislang geht die Verwaltung des 
Kantons Bern davon aus, dass die Speicherkraftwerke der KWO und des Kraftwerks Trift nur wenig zur 
Linderung beitragen können. Einige Fragen bleiben aber offen und müssen geklärt werden (z. B. Dämp-
fung des Abflusses durch den Brienzer- und Thunersee, Exfiltration des Wassers zwischen Thun und 
Bern). 

In der zurückgezogenen Konzession für das Triftkraftwerk ist die Berücksichtigung der Wasserknappheit 
im Unterlauf kein Thema. Die Landwirtschaft im Seeland war auch nicht an der Aushandlung der Kon-
zession beteiligt. Die Abwägung von Kosten und Nutzen (Ausfall der landwirtschaftlichen Produktion vs. 
geringerem Stromertrag) spricht für den Einbezug auch der landwirtschaftlichen Nutzung und für eine 
faktenbasierte Abwägung. Die durch den Bundesgerichtsentscheid entstandene Verzögerung (Trift und 
Grimsel müssen im Richtplan ergänzt werden, Fristen für den Baubeginn sind in der Konzession zu ver-
merken), kann und soll dazu genutzt werden, die Konzession allenfalls zu verbessern. 

Die Berücksichtigung der Wasserknappheit bei Wasserkraftwerken ist international Standard. Dies muss 
aufgrund des Klimawandels auch in der Schweiz in Zukunft der Fall sein. Bei intelligenter Regelung führt 
dies im Mittel nur zu kleinen Einbussen der Stromproduktion und der daraus entstehenden Einnahmen. 
Der Bedarf an Mehrzweckspeichern kann auch vor Gericht als zusätzliches Argument für den Bau des 
Trift-Kraftwerks geltend gemacht werden. Die Untersuchungen sind nicht nur für das Trift-Kraftwerk, son-
dern auch für die Konzessionserneuerungen der gesamten KWO-Anlagen im Jahr 2042 sinnvoll. Die al-
lenfalls verminderten Einnahmen der Kraftwerke sollen durch den Kanton ausgeglichen werden. 

Antwort des Regierungsrates 

Der Regierungsrat nimmt den Klimawandel sehr ernst. Er verfolgt eine langfristig angelegte Planung für 
den Umgang mit den Folgen des Klimawandels. In den Richtlinien der Regierungspolitik 2019–2022 hält 
er als übergeordnetes Ziel fest, Lösungen zur Bewältigung des sich verknappenden Wasserhaushalts als 
Folge des Klimawandels aufzuzeigen.  
 
Bei neu zu erstellenden Speicherkapazitäten prüft der Regierungsrat gemäss der Stossrichtung der Moti-
onäre bereits, ob und inwiefern Speicher in den zu erwartenden Trockenheitsszenarien einen sinnvollen 
Beitrag zur Krisenbewältigung leisten können. Die Auswirkungen des Projekts Trift auf Wasserknapp-
heitsrisiken und Hochwasser im Unterlauf der Aare wurden im Vorfeld der Gesuchserarbeitung einge-
hend analysiert. Das zuständige Amt für Wasser und Abfall (AWA) hat dazu im Jahr 2017 eine externe 
                                                   
1 Kellner-2021-Herausforderungen_der_Governance_sowie_der-(published_version).pdf (lib4ri.ch)  
2 Hydro-CH2018 Forschungsprojekte (admin.ch)  
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Analyse in Auftrag gegeben. Die Studie Multifunktionsspeicher im Oberhasli des geowissenschaftlichen 
Büros geo7 AG hat plausibel aufgezeigt, dass das Speichervolumen des Trift-Projekts zu gering ist, um – 
insbesondere unterhalb des Thuner- und Brienzersees – massgebliche Beiträge zur Bewältigung von 
Hochwassersituationen und Trockenzeiten zu leisten. Aufgrund dieser Erkenntnis wurde darauf verzich-
tet, entsprechende Nachweise von der Gesuchstellerin zu verlangen. Auch in den Erwägungen des Ent-
scheidentwurfs zum Projekt Trift wurde aus diesem Grund nicht näher auf die Thematik eingegangen. 
Die Studie der geo 7 AG beruht im Wesentlichen bereits auf den aktuellen Forschungsergebnissen aus 
dem Programm Hydro2018. Wie die Motionäre richtig verweisen, wurden die Ergebnisse aus dem Pro-
gramm Hydro2018 zu einem späteren Zeitpunkt auch der Öffentlichkeit präsentiert. 
 
Der WSL-Bericht «Wasserspeicher» des Forschungsprogramms Hydro-CH2018 hält fest:  

«Sommerwasserknappheit ist v. a. im Mittelland und nur bedingt in alpinen Regionen zu er-
warten. Die künstlichen Reservoire liegen vor allem in den Alpen, weit entfernt von den Ge-
bieten mit potenziellem Wassermangel. Deshalb ist der mögliche Beitrag alpiner Stauseen 
zur Verringerung von Sommerwasserknappheit im Mittelland eher gering. Ein grösseres Po-
tenzial hätten lokale Speicher, für welche jedoch im Mittelland in der Regel der Platz fehlt.» 

Die Autoren kommen also zu denselben Schlussfolgerungen, wie sie auch in der Beurteilung von Geo7 
hinsichtlich des Triftsees gezogen wurden. 
 
In Anbetracht der Erkenntnisse der erwähnten Analysen und Studien schliesst der Regierungsrat, dass 
die Speicherbecken von Trift und Grimsel gemäss heutigem Wissensstand keine massgeblichen Bei-
träge zur Linderung von Wasserknappheitsrisiken im Unterlauf der Aare leisten können. Die Speicherka-
pazität ist zu gering und die Entfernung der Speicher zum Mittelland ist zu gross. Die Erwägungen zu 
den Wasserknappheitsrisiken fliessen aber bei der Ergänzung des Richtplans für die Wasserkraftwerke 
Trift und Grimselsee ein. 
 
Die Gesamtkonzession für die KWO-Anlagen läuft im Jahr 2042 ab. Der Regierungsrat ist bereit, im Rah-
men der Erneuerung dieser Konzession die Optionen zur Nutzung der Speicher für die Bewältigung von 
Extremereignissen gestützt auf dem aktualisierten Wissensstand erneut gesamthaft zu prüfen. 
 
Aus diesen Gründen beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, die Motion anzunehmen und gleich-
zeitig abzuschreiben. 
 
 
Verteiler 
‒ Grosser Rat 


